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POSTANSCHRIFT 
 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 11014 Berlin  

 
 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen  

die beigefügte Antwort. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

Anne Katrin Bohle 



  

 

 

  

  

 

Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. André Hahn 

vom 3. November 2021 

(Monat November 2021, Arbeits-Nr. 11/25)  

 

 

 

Frage 

Wie ist aus Sicht der Bundesregierung der aktuelle Stand zur Frage des Wiederauf-

baus der durch das Hochwasser zerstörten Kunsteisbahn am Königssee und welche 

verbindlichen Zusagen gibt es hierzu bisher vom Bund gegenüber dem Freistaat 

Bayern und dem Landkreis Berchtesgadener Land (siehe u.a. "Landrat: Bund und 

Land müssen zahlen" in Südostbayerische Rundschau vom 15.10.2021 sowie "Bob-

bahn Königssee: Streit um den Wiederaufbau" in Deutschlandradio vom 

02.11.2021)? 

 

 

Antwort 

Die Wiederherstellung der Kunsteisbahn kann aus dem Aufbauhilfefonds 2021 von 

Bund und Ländern, konkret aus dem Programm zur Wiederherstellung der Infrastruk-

tur in den Gemeinden, im Rahmen der verfügbaren Mittel mit bis zu 100 Prozent der 

Kosten finanziert werden. Der Bund hat dem Freistaat Bayern die Mittel für das ge-

nannte Programm nach Inkrafttreten der Verordnung über die Verteilung und Ver-

wendung der Mittel des Fonds „Aufbauhilfe 2021“ bereitgestellt. Der Freistaat Bayern 

entscheidet über die Förderung auf Antrag des Landkreises Berchtesgadener Land. 

Der Landkreis befindet sich aktuell am Anfang des Antragsverfahrens. 




